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1 Zuschlagskriterien 
 
Der Zuschlag wird gemäß § 127 Abs. 1 S. 1 GWB auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. 
Das wirtschaftlichste Angebot wird anhand der Zuschlagskriterien Preis (30 %) und 
Funktionalität (70%) nach folgender Maßgabe ermittelt: 

1.1 Zuschlagskriterium Preis (30 %): 

 
Das Zuschlagskriterium Preis hat für die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes eine 
Gewichtung von 30%. Für die Bewertung wird der angebotene Bruttoauftragswert unter 
Berücksichtigung von ggf. gewährten Preisnachlässen zu Grunde gelegt. Es können 
maximal 30 Bewertungspunkte erreicht werden – das Angebot mit dem niedrigsten Preis 
erhält die vollen 30 Punkte.  
Alle höher bepreisten Angebote werden zu dem niedrigsten Angebot ins Verhältnis gesetzt 
und entsprechend der Abweichung von der Höchstpunktzahl bewertet 
 
1.2 Zuschlagskriterium „Funktionalität“ (70%): 
 
Das Zuschlagskriterium „Funktionalität“ hat für die Ermittlung des wirtschaftlichsten 
Angebotes eine Gewichtung von insgesamt 70%.  
Bewertet werden die in der vorausgehenden Tabelle aufgeführten Bewertungskriterien.  
Maximal können 140 Punkte erreicht werden.  
 
Es erfolgt eine Summierung der Leistungspunkte aus dem Leistungsverzeichnis. Dieses ist 
vom Bieter elektronisch auszufüllen und mit den übrigen Angebotsbestandteilen über das 
Vergabeportal einzureichen. Die Beantwortung der einzelnen Kriterien erfolgt durch den 
Bieter in der dafür vorgesehenen Spalte F („Angaben Bieter“) gemäß den in Spalte C 
(„Antwortmöglichkeiten“) vorgegebenen Optionen. 
 
Einstufung der Kriterien: 
 

 Ausschlusskriterien (A)  
Ein nicht erfülltes Ausschlusskriterium führt zum zwingenden Ausschluss des Angebots.  
Ausschlusskriterien werden nicht mit Gewicht versehen und werden auch nicht mit Punkten 
bewertet. 
 

 Bewertungskriterien (B)  
Bei den Bewertungskriterien findet eine Bewertung der Angebote nach dem Erfüllungsgrad 
des Kriteriums statt. Die Nichterfüllung des Kriteriums führt nicht zwingend zum Ausschluss.  
 
Das Kriterium wird mit Punkten berechnet. 
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 Informationskriterien (I)  
Dienen lediglich der Verbesserung des Verständnisses und unterliegen keiner Bewertung. 

 
3. Gesamtbewertung 
 
 

Insgesamt können maximal 100 Punkte erreicht werden. Der Bieter mit der höchsten 
Punktzahl erhält den Zuschlag 

 
Für jedes Angebot werden die erzielten gewichteten Punktzahlen für die Zuschlagskriterien 
„Preis“ und „Funktionalität“ addiert. Die Summe ergibt die Gesamtpunktzahl des jeweiligen 
Angebotes. Das Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl liegt auf dem 1. Platz und erhält 
den Zuschlag. 

 
 


